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RS OGH 1971/9/15 5Ob206/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1971

Norm

ABGB §1097

MG §8

Rechtssatz

§ 1097 ABGB wurde durch die Bestimmung des § 8 MG nicht aufgehoben. Die Bestimmung des § 8 MG bietet dem

Mieter nur einen weiteren Rechtsbehelf, die Durchführung der Arbeiten gegenüber dem Vermieter unter bestimmten

Voraussetzungen zu erzwingen.

Entscheidungstexte
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